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 Veröffentlicht am 10.09.1985

Norm

MSchG §4

Rechtssatz

Die Wortverbindung "Miss Austria" ist keine "im Verkehr allgemein übliche Bezeichnung" für "Schönheitskonkurrenzen

und Miss-Wahlen"; sie enthält vielmehr eine beschreibende Aussage über den Gegenstand und den Zweck solcher

Veranstaltungen. - "Miß Österreich"
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